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[#12286] 
 

 

Sehr geehrter Herr Müller, 

für Ihre Bitte um Vermittlung vom 3. September 2020 an den Bundesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) danke ich Ihnen. 

Ihr IFG-Antrag vom 28. Dezember 2015 wurde vom Bundeskanzleramt am 8. Februar 2016 

beantwortet. Der Bescheid ist somit seit über 4 Jahren bestandskräftig.  

Ich weise darauf hin, dass die Einbindung des BfDI keinerlei Kassationswirkung entfaltet 

und rege für künftige Fälle an, den BfDI möglichst frühzeitig, d.h. vor Ablauf von Rechts-

behelfsfristen einzubinden, wenn eine Vermittlung gewünscht wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an. 

   

Herrn 

Thomas Müller 

 

t.mueller.bmg3ekghah@fragdenstaat.de 
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